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Ueber Konkursprüfungen.
(Au? Schaffhaiisen).

Ter Erziehungsralh des Kts. Schasfhansen hat am 2l>., 2l>. und

27. Okt. mit sieben Lehramtskandidaten eine KonkurSprüfnng vorgenommen.
Bei derselbigen sind zwei Umstände bemerkcnswerth und laden zu einer
die engen Grenzen unsers Kantons überschreitenden Erwägung ein, welche

wichtig genug ist, daß auch Schulfreunde in andern Kantonen sich

an derselben betheiligen. Einmal nämlich befand sich unter den sieben

Kandidaten nur cin KantonSbürger, und sodann wird behauptet, cs seien

im Ganzen die Leistungen derselben geringer gewesen, als in manchen

srühern Prüfungen obschon die PrnfnngSbehörde viele Rücksicht genommen
und von ihrer frühern Strenge bedeutend nachgelassen habe. Diese Strenge
kam nicht etwa daher daß die Examinatoren ihrer Aufgabe nicht gewachsen

gewesen wären, vielmehr muß bezeugt werdeu, daß die Prüfungen mit
großcr Umsicht angestellt wurden, sondern sie gieng aus dem löblichen

Streben hervor, in den künftigen Lehrern tüchtigen Fleiß anzuregen und

die tüchtigsten Lente für die wichtigsten Stellen herauszufinden. Ob nicht
bie und da etwas praktischer hätte gefragt werden können, mögen Andere

beurtheilen; im Ganzen muß man der Anordnung und Ausführung alles
Lob zollen. Daß aber nur ein Kantonsbnrger unter fieben Examinanden

sich findet, — mebrere freilich befanden sich jetzt in BildungSanstalten —
und daß man in unserer des Fortschrittes sich so sebr rühmenden Zeit
die Anforderungen beschränken muß, um den Leuten die zur Uebernahme
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von Stellen erforderlichen FäyigkeitSnoten geben zu können, fordert zn

ernstem Nachdenken auf. Wcnn wir recht berichtet sind, so ist der Lehrer

Mangel nicht blos im Kanton Schaffhauscn vorhanden. Die theilweise

geringe Besoldung der Lehrer mag dazu wirken obschon Schasfhansen im

Vergleich z. B. mit dem reichen Kanton Bern ehrenvoll dasteht nnd rer
Große Rath eine Petition der Lchrcr für erheblich erklärt hat. Mit
großem Rechte hat ferner der Erziehungsrath auf die materielle Richtung
der Zeit hingewiesen, welche nach lnkrativen Erwerbozweigeu jagt und

hascht. Ein unverkennbarer Faktor aber von dieser Abneigung, sich dem

Schulstandc zu widmen, ist bei uns, man mag sagen, was man Witt,
die durch das Schulgesetz verlaugte Wiederwahl der Lehrer vou acht zu

acht Jahren. Möglich, daß Manche sich zn sehr davor sürchteu, möglich,

daß es besser geht, als Manche denken, die Probe ist noch uicht gemacht,

sie kommt erst im nächsten Jahre; aber das Prinzip der Geringschätzung

gegen diesen Stand, die gänzliche Verkennung vou dem, was eiu Lebensberuf

ist, schreckt nothwendig ab. Freilich soll eine Gemeinde Fug und

Macht haben, eines untauglichen Lehrers sich zu entledigen, aber sie soll

nicht die Macht haben, auö dem Versteck heraus eineu treuen Lehrer

gleichsam wegzuschießen, weil er vielleicht den Haß Einiger ans dem

Wege der Pflicht hat auf sich laden müssen. Jn den rein demokratischen

Kantonen, d. h. wo LandSgemcinden sind, besteht bekanntlich das Abbe-

rufungêrecht, und so schlimm dasselbe aussehen mag, so stimmt es einerseits

gan; zu den demokratischen Formen, und andererseits müssen die,

welche einen Lehrer weg haben wollen, die Versammlung der Gemeinde

verlangen, ihren Namen also daran wagen, während bei nns ohne alle

Angabe der Namen oder der Gründe ein Familienvater von Amt uud

Brod kommen kann, dessen einziges Verbrechen war, nicht allen Leuten

recht thun zu können. Daß die Vergleichung mit der Wiederwahl der

bürgerlichen Beamten durchaus nicht paßt, liegt auf der Hand, und wenn

unser Volk durch seltsamen Jrrthum der politischen Jntegralerneuerung

den bedeutsamen Namen Jntrigalerneuerung gibt, so ist nnr zu wünschen,

daß dieser Name nicht anch auf die Wiederwahl der Lehrer passe. — Und

wenn durch diese gebotene Wiederwahl je und je ein treuer Lehrer

entfernt würde, so könnte man sich trösten, wenn dafür auf demselben Wege

untreue und unsittliche Lehrer wegkämen; müßte man nicht fürchten, daß

umgekehrt solche von verblendeten Gemeindsmajoritäten beibehalten und

geschützt werden? — Aber all' diese Erwägungen sollten einen jungen,

strebsamen, mit Liebe zur Jugend begabten Mann nicht abhalten, sich
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diesem sauren, doch schönen Beruft zu widmen, geht'S doch noch hundertfältig

so, daß, was Menschen gedenken böse zu machen, Gott gut zu

macheu gedenkt. Uud auch der angestellte Lehrer sollte sich nicht fürchten

vor der Wahl, sondern nur vor seiner eigenen Trägheit, md ja sich

nicht bewegen lassen, „anSzuplampen" wie man hier sagt, sondern sich

dcn Wahlspruch jenes großen Mannes aneignen: Einem 'Kaiser geziemt

stehend zu sterben.

Petition
der Lehrer des bernischen Oberlandes an den Tit. Großen

Rath des Kantons Bcrn.^
Herr Präsident!

Herren Großrärhe!

Tie Primarlehrer deS Oberlandes haben in einer Versammlung vom

19. April l 858 in Wimmis zu beßtmöglichster Wahrung ihrer Interessen
in der BesoldungsaufbesseruiigSfrage ein permanentes Ecmitê niedergesetzt,

welches für nöthig gefunden, mit einer Bitte um Verbesserung dcr

ökonomischen Lage der beruischen Lehrer vor die oberste Landesbehörde zu treten.

Noch nie haben wir von dem Rechte, den der K 5 des Gesetzes übcr

unscrc Schulsynode uus zusichert: „SchulsachenT'eschlagende Wünsche und

Anträge vor die Staatsbehörden gelangen zu lassen", Gebrauch gemacht;

wir hoffen daher, im Vertrauen auf die Milde, Gerechtigkeit und Humanität,

die der Große Rath bei Schulsachcn betreffenden und andern

Angelegenheiten fchon oft an den Tag gelegt hat, Sic werden unserer

Vorstellung die wünschbare Beachtung nicht versagen.

Wollen Sie uns daher, verehrte Herren! erlanben, auf die Verhältnisse

näher einzutreten, die unserm Gesuche zu Gruude liegen und die, wie

wir hoffen, dasselbe wohl zu rechtfertigen vermögen.

Trotz der Entwicklung des Bolksgeistes, ungeachtet der gänzlichen

Umgestaltung der meisten Verhältnisse, haben sich dennoch die wenigsten

Ortschaften entschließen können, den Lehrern ihre Besoldungen den Bedürfnissen

entsprechend zu erhöhen.

In einem fast unerklärlichen Borurtheil halten sie dafür, es sei für

Ist für die letzte Nummer leider zu spät eingekommen; thut indessen nichts — für
die Behandlnng des „Besoldungsgesetzes" vom Großen Rathe ist früh genug; wie

ebenso um ähnliche Schritte anch anderwärts zu veranlassen. Wie wir hören, ist dies«

Petition nicht ungünstig ausgenommen worden. Die Red
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